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1 Vorhabensträger 

Vorhabensträger der Maßnahme ist die Gemeinde Büchenbach mit Sitz in der Rother Straße 
8 in 91186 Büchenbach. Vertreten wird die Gemeinde durch 1. Bürgermeister Herrn Helmut 
Bauz.  

2 Zweck des Vorhabens 

Für die Niederschlagswasserableitung und -behandlung im Bauabschnitt 2 des Gewerbege-
biets „Wasserrunzel“ besteht derzeit keine wasserrechtliche Erlaubnis. Für Bauabschnitt 1 
läuft die wasserrechtliche Erlaubnis zum 31.12.2026 aus. Künftig werden die beiden Ab-
schnitte in einem wasserrechtlichen Verfahren zusammengefasst. Im Folgenden werden die 
erforderlichen Berechnungen und Nachweise erbracht und eine gehobene wasserrechtliche 
Erlaubnis beantragt.  

3 Bestehende Verhältnisse 

Das Gewerbegebiet liegt westlich der Kreisstraße RH3 an einem von Südost nach Nordwest 
ansteigenden Hang mit Geländeneigung zwischen drei und sechs Prozent.  

3.1 Bestehendes Gelände 

Das Gebiet ist in zwei Abschnitte geteilt. Das erste Einzugsgebiet umfasst etwa AE1 = 2,02 ha, 
das zweite Einzugsgebiet AE2 = 2,20 ha. Beide Teilbereiche sind zwischenzeitlich weitestge-
hend bebaut. 

3.2 Bestehende Entwässerungseinrichtung 

Der erste Bauabschnitt Ab,a,1 = 1,91 ha („Wasserrunzel I“) wurde im Jahr 2006 umgesetzt und 
wasserrechtlich behandelt. Die Entwässerungseinrichtungen für die Erweiterung Ab,a,2 = 
1,83 ha („Wasserrunzel II“) wurden im Jahr 2015 nach den DWA Regelwerken A 117, M 153 
und A 118 (Stand 2015) geplant und bemessen. Die Anlagen wurden im Jahr 2016/2017 plan-
gerecht errichtet.  

Beide Abschnitte wurde im Trennsystem erschlossen. Das Schmutzwasser wird über einen 
Kanal PP DN 250 gesammelt und entwässert in den bestehenden Mischwasserkanal.  

Das Niederschlagswasser wird auf den Grundstücken bzw. der Anliegerstraße gesammelt und 
über einen Oberflächenwasserkanal DN 400 in den Niederschlagswasserableitungskanal DN 
500 geleitet. Das Wasser aus beiden Bauabschnitten fließt gemeinsam über einen Absetz-
schacht DN 2500 und ein Regenrückhaltebecken VRück = 1.550 m³, gedrosselt dem Stiergra-
ben zu.  

Der Absetzschacht ist mit einer Tauchwand als Ölsperre ausgestattet. Das Rückhaltebecken 
wurde im Rahmen der Erschließung des 2. Bauabschnitts von V = 890 m³ auf die aktuelle 
Größe erweitert. Die Abflussregelung in die Vorflut erfolgt über eine Drosselleitung DN 150. 
Für den Fall einer Verstopfung der Abflussleitung oder ein über die Bemessung 
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hinausgehendes Niederschlagsereignis ist der Rückhalteteich mit einer Überlaufdammscharte 
in den anliegenden Wegseitengraben ausgestattet. Der Graben kann das Entlastungswasser 
schadlos in die Vorflut ableiten. Um ein Verlanden der Drossel vorzubeugen ist diese etwa 
20 cm über der Teichsohle angeordnet wodurch nach Regenereignissen ein Dauerwasser-
stand erzeugt wird. Zwischenzeitlich wurde auch eine Löschwasserentnahmestelle einge-
bracht. 

Weitere Details sind den beiliegenden Plänen zu entnehmen.  

3.3 Untergrund 

Gemäß der geologischen Karte von Bayern handelt es sich bei dem angetroffenen schluf-
fig/tonigen Sandboden mit Letteneinlagen um den mittleren und unteren Burgsandstein. Im 
Baugrund des Gewerbegebietes stehen vorwiegend sandige Böden der Bodenklassen 3 – 6 
an.  

3.4 Gewässerverhältnisse 

Vorflut für die Einleitung ist der Stiergraben als Gewässer III. Ordnung. Der Bach entspringt 
direkt im Bereich der Einleitungsstelle und fließt dann in östlicher Richtung durch mehrere 
Teiche. In weiten Teilen verrohrt fließt dieser durch den nördlichen Bereich von Büchenbach, 
unterquert die Bahnlinie S2 und das Kläranlagengelände bevor er nach etwa 1,6 km von links 
in die Rednitz mündet. Insgesamt weist das „Gewässer“ einen naturfernen, stark veränderten 
Charakter auf. Der MQ wird mit QMQ = 0,005 l/s angenommen.  

Gewässerfolge: Stiergraben → Rednitz → Regnitz →Main → Rhein 

3.5 Bemessungsregen 

Nach DWA-A 118 – Tabelle 2 wird die Häufigkeit des Bemessungsregens mit n = 2 ermittelt. 
Tabelle 4 gibt aufgrund des hohen Befestigungsgrades die Regendauer mit D = 10 min vor. 
Die Bemessungsregenspende wird nach KOSTRA-DWD 2020 Starkregenkatalog mit 
r10,n=0,5  =  188,3 l/(s•ha) gewählt (siehe Anhang 1). 

4 Art und Umfang der Gewässerbenutzung 

Das Niederschlagswasser der Straßen-, Dach- und Hofflächen wird in einem Oberflächenwas-
serkanal gesammelt und über einen Absetzschacht mit nachgeschaltetem Regenrückhaltebe-
cken gedrosselt in den Vorfluter eingeleitet. 

4.1 Qualitative Nachweise 

Zur qualitativen Behandlung des Niederschlagswassers wurde im Zuge der Erschließung ein 
Absetzschacht DN 2500 mit Dauerstau errichtet und nach DWA-M 153 bemessen. Das Re-
gelwerk ist zwischenzeitlich nicht mehr gültig und wurde durch das Arbeitsblatt DWA-A 102 
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abgelöst. Nach Arbeitsblatt 102 sind Anlagen mit Dauerstau nicht mehr zulässig. Bei Becken 
mit Dauerstau besteht die Gefahr, dass der Wasserkörper nach längerer Trockenperiode 
durch Sauerstoffzehrung und Rücklösungsprozesse eine besonders ungünstige Beschaffen-
heit aufweist. Die Verdrängung bei der nächsten Beschickung kann dann zu einer höheren 
Gewässerbelastung führen. Nach Rücksprache mit dem WWA Nürnberg kann der Bestand 
deshalb nicht weiterbetrieben werden, eine Anpassung an den Stand der Technik ist erforder-
lich.  

Die Kategorisierung der Flächen erfolgt nach DWA-A 138, Tabelle 5 bzw. DWA-A 102, Tabelle 
A1. Im Einzugsgebiet befinden sich vier landwirtschaftlich genutzte Grundstücke. Hier erfolgt 
eine Einstufung der Hofflächen BL als Kategorie II Flächen. Für Niederschlagswasser von Flä-
chen der Kategorie I wird keine Behandlung erforderlich, da der maximale zulässige Stoffein-
trag (280 kg/(ha•a)) nicht überschritten wird. Niederschlagswasser der Kategorien II und III ist 
nach DWA-A 102 bei Einleitung in ein Oberflächengewässer grundsätzlich behandlungsbe-
dürftig.  

Bilanzierung des Stoffabtrags 

Mit den ausgewiesenen Flächenanteilen ergibt sich die Stoffbilanz für AFS63 entsprechend 
dem Arbeitsblatt DWA-A 102-2.  

Gesamteinzugsgebiet 

 Ab,a [ha] FG BK bR,a,AFS63 fD A • ᴪ [ha] 

Dachflächen 1,03 D I 280 kg/(ha•a) 1,00 1,03 

Verkehrsflächen 1,07 V2 I 530 kg/(ha•a) 1,00 1,07 

Hofflächen 0,90 V2 II 530 kg/(ha•a) 0,80 0,72 

Hofflächen 0,74 V1 I 280 kg/(ha•a) 0,80 0,59 

∑Ab,a 3,74      

∑AA•ᴪ     0,91 3,41 

 

- Ab,a,I = 1,03 ha • 280 kg/(ha•a) = 288,4 kg/a 
- Ab,a,II = 1,07 ha • 530 kg/(ha•a) = 567,1 kg/a 
- Ab,a,III = 0,90 ha • 530 kg/(ha•a) = 477,0 kg/a 
- Ab,a,IV = 0,74 ha • 280 kg/(ha•a) = 207,2 kg/a 

 

Stoffabtrag gesamt:       BR,a,AFS63 = 1.539,7 kg/a 

Flächenspezifischer Stoffabtrag:  BR,a,AFS63 = 1.539,7 kg/a / 3,74 ha = 411,7 kg/(ha•a) 

Der spezifische Stoffabtrag aus dem Einzugsgebiet liegt etwa 132 kg/(ha•a) über der dem 
empfohlenen Wert von 280 kg/(ha•a). Der erforderliche Wirkungsgrad einer Behandlungsan-
lage liegt bei ƞ = 32 %.  

In der Bestandssituation wird das als sauber einzustufende Dachflächenwasser (BK I) mit dem 
kontaminierten Hofflächenwasser (BK II) vermischt. Dadurch muss auch dieses nachfolgend 
behandelt werden. Die daraus resultierende hydraulische Beaufschlagung erschwert die Be-
messung der erforderlichen qualitativen Behandlungsanlage. Eine nachträgliche Trennung der 
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Wässer auf den Privatgrundstücken ist nicht umsetzbar. Auch auf eine Nachrüstung einer qua-
litativen Behandlung in den bebauten Grundstücken hat die Gemeinde keine Eingriffsmöglich-
keiten mehr.  

Der nachträgliche Bau eines Retentionsbodenfilters oder eines Schrägklärers im Bestand wird 
als unverhältnismäßig gesehen.  

Nach Rücksprache mit dem WWA Nürnberg soll ein 3P Hydroshark 2500 mit Bypass der Fa. 
3P Technik Filtersysteme GmbH im vorhandenen Absetzschacht nachgerüstet werden. Das 
Produkt ist nach DWA-A102 zur sicheren Entfernung abfiltrierbarer Stoffe (AFS63) zugelas-
sen. Das Wasser wird zunächst in der Mitte des Systems tangential in die Anlage eingeleitet. 
Dort findet durch den sog. Teetasseneffekt die Sedimentation von Feststoffen statt. Diese sin-
ken in den darunter liegenden Schlammfang, der durch Strömungsbrecher hydraulisch vom 
Behandlungsraum getrennt ist, so dass es auch bei Starkregen nicht zu einer Remobilisierung 
der bereits abgesetzten Partikel kommt. Das Wasser fließt im Außenring der Anlage gleich-
mäßig nach oben. Ein dort angeordnetes Zackenwehr sorgt dafür, dass es zu keinen Kurz-
schlussströmungen in der Anlage kommt. Über das Zackenwehr fließt das Wasser anschlie-
ßend in den Ablauf. Leichtstoffe wie Öle oder Pollen werden effektiv zurückgehalten, da sie 
nicht unter der Abscheiderwand durchtauchen können.  

Laut Herstellerangaben wurde der Hydroshark 2500 für einen AFS63-Rückhalt von ƞ = 47,3 % 
geprüft. Er ist ausgelegt auf einen maximalen Durchfluss von Qmax = 832 l/s und einen maxi-
malen Behandlungsdurchfluss – also bei dem die angegebene Reinigungsleistung erbracht 
werden kann – von Qmax,eff = 500 l/s.  

Bei Bemessungsregen wird der Behandlungsdurchfluss mit Qab = 642,1 l/s (siehe 4.2) über-
schritten, dadurch wird die Reinigungsleistung unter den angegebenen 47,3 % liegen, es sind 
jedoch „lediglich“ 32 % erforderlich. Die vorgesehene qualitative Behandlungsanlage wird als 
ausreichend angesehen die Reinigungsvorgaben nach DWA-A 102 zu erfüllen.  

4.2 Quantitative Nachweise 

Das gesamte kanalisierte Einzugsgebiet hat eine Fläche von AEK1 = 4,22 ha. Davon befestigt 
sind Ab,a = 3,74 ha und abflusswirksam Ab,a • fD = 3,41 ha. Bei Niedergehen des Bemessungs-
regens fallen Qab = 642,1 l/s Niederschlagswasser im Einzugsgebiet an. 

Qab = Ab,a • fD • r10,n=0,5 = 3,41 ha • 188,3 l/(s•ha = 642,1 l/s 

Der gemeinsame Ableitungskanal SB DN 500 (IE = 9,4 ‰) hat ein Ableitungsvermögen von 
Qv = 387,7 l/s, unter Rückstau (IE = 34,3 ‰) kann der Kanal Qv = 742,5 l/s ableiten. Der maxi-
male Abfluss Qmax = 832 l/s für den geplanten Hydroshark kann diesem folglich nicht zufließen, 
die Anlage ist auf diese Weise zusätzlich abgesichert. Seit Inbetriebnahme der Anlage ist es 
zu keinen hydraulischen Problemen gekommen. Für den Fall eines Überstaus bei einem Ext-
remwetterereignis kann der Abfluss über den anliegenden Wegseitengraben abgeführt wer-
den.  

Um eine hydraulische Überlastung der Vorflut vorzubeugen wird der Abfluss über eine Dros-
selleitung DN 150 gedrosselt und in einem Regenrückhalteteich VRück,vorh = 1.550 m³ zwischen-
gepuffert. Der maßgebende Drosselabfluss zur Ermittlung des erforderlichen Speichervolu-
mens ergibt sich nach Imissionsprinzip DWA-M 153 zu QDr,max = 15 l/s (siehe Anhang 2). Nach 
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Emissionsprinzip ergibt sich ein Drosselabfluss von Q = 51 l/s. Der natürliche Referenzabfluss 
aus dem unbebauten Gelände ergibt sich zu 4,22 ha • 0,05 • 188,3 l/s•ha = 39,7 l/s.  

Der bestehende Drosselkanal DN 150 (IE = 8 ‰) hat ein Abflussvermögen von QDr ≈ 15 l/s. 
Erreicht der Teich sein maximales Stauziel (IE = 44 ‰) steigt der Abfluss auf bis zu QDr = 35 l/s. 
Da ein Durchgang < DN 150 erfahrungsgemäß sehr anfällig für Verlandung ist, sollte dieser 
nicht unterschritten werden. Der Maximalabfluss von Q = 35 l/s liegt im Bereich des Drossel-
abflusses nach Emissionsprinzip und dem Abfluss des natürlichen Urgeländes. Aus den vor-
genannten Gründen bleibt die Bestandssituation unverändert.  

Unter Verwendung des nach DWA-M 153 für die Berechnung maßgeblichen Drosselabflusses 
QDr,max = 15 l/s ergibt sich nach DWA-A 117 ein erforderliches Rückhaltevolumen von 
VRück,erf = 1.260 m³ (siehe Anhang 3). Demnach ist das vorhandene Rückhaltebecken mit 
VRück,vorh = 1.550 m³ ausreichend dimensioniert. Mit dem gewählten, vorhandenen Abfluss von 
QDr = 35 l/s wäre eine Rückhaltung von lediglich V = 981 m³ (siehe Anhang 4) nötig. Für die 
Volumenberechnung wurde eine 5-jährige Überschreitungshäufigkeit (n = 0,2) angesetzt.  

5 Auswirkungen des Vorhabens 

Die bestehende Anlage gewährleistet keine ordnungsgemäße Behandlung und Ableitung des 
Niederschlagswassers nach dem Stand der Technik. Es ist ein 3P Hydroshark 2500 der Fa. 
3P Technik Filtersysteme GmbH nachzurüsten. 

Die Vorflut ist hinsichtlich Morphologie und Durchgängigkeit stark verändert und fließt nach 
etwa 1,2 km verrohrt durch einen Ortsbereich. Deshalb liegt die Priorität auf der hydraulischen 
Behandlung des Niederschlagswassers. Ein entsprechend großes Rückhaltevolumen steht im 
bestehenden Regenrückhalteteich zur Verfügung, der Abfluss wird gedrosselt eingeleitet. 

Die Möglichkeit zur Durchführung geeigneter Maßnahmen, um eine Gewässeraufwertung in 
der Vorflut zu erreichen, sollte geprüft werden. Auf diese Weise könnte der Wasserrückhalt 
und der Stoffabbau ggf. gefördert werden.  

6 Rechtliches und Sonstiges 

Bei Niedergehen des Bemessungsregens von r10,n=0,5 = 188,3 l/(s•ha) werden QDr = 35 l/s über 
Flur-Nr. 97, Gemarkung Büchenbach in den Stiergraben geleitet.  

Beantragt wird die gehobene wasserrechtliche Erlaubnis für die geplante Einleitung.  

7 Wartung und Verwaltung 

Die Wartung und Verwaltung der Entwässerungseinrichtungen obliegt der Gemeinde Büchen-
bach. Die Anlage ist zu pflegen und stets sauber zu halten. Regelmäßige Sichtprüfungen an 
der Einleitungsstelle, dem Absetzschacht und im Regenrückhalteteich werden empfohlen. Der 
Absetzschacht sollte etwa 1 bis 2-mal jährlich geleert und gereinigt werden.  
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Anhang 1 – Niederschlagsspenden nach KOSTRA-DWD 2020 
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Anhang 2 – Ermittlung Drosselabfluss nach DWA M 153 
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Anhang 3 – Ermittlung erforderliches Rückhaltevolumen nach DWA-A 117 
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Anhang 4 – Ermittlung fiktives Rückhaltevolumen (QDr= 35 l/s) nach DWA-A 117 

 


